
Gtündungsetklärung  det

Energiepark  Forschungsstiftung

Ptäambel

Die  ENERGIEPARI(  Bruck/Leiföa  GmbH  (FN  327906s)  rind  der Vetein  ,,Energiepark
Biuck/Leiföa"  (ZVR  587501518)  gründen  zur Fördei:ung  der  erneuetbaren  Energie  eine
gemeinnützigen  Stiftung  nach  dem  BStFG  2015.

Name,  Rechtsform,  Sitz  rind  Witkungsbereich  der  Stiftung

(1) Die  Stiffüng  führt  den  Namen,,Energiepark  Forschungsstiffüng"

(2) Die  Stiftung  hat  fören  Sitz  in  Bruck  an der  Leiföa.  Die  Adi'esse  und  maßgebliche  Anschrift

für Zustellungen  lautet Fischamender  Sttaße 12a, 2460 Btuck/Leiföa,  zH des/der
jeweiligen  Vorsitzenden  des Votstandes.

(3) Die  Stiftung  ist  eine  gemeinnützige  Stiftung  iin  Sinne  des  Bundes-Stiftungs-  und
Fondsgesetz  2015  (BStFG  2015).

(4) Die  Stiftung  hat  eine  eigene  Rechtspersönlichkeit.  Ihr  Witkungsbeteich  etstteckt  sich  auf
das gesamte  Gebiet  der  Republik  Osterteich.

S2
Gründet  und  Stiftungsvermögen

(1) Gtünder  det Energiepatk  Forschungsst'ftung  sind die ENERGIEPARI(  Bruck/Leitha
GmbH  (FN  327906s)  und der Verein,,Energiepark  Bruck/Leiföa"  (ZVR  587501518).  Die
Zustellanschrift  det  Gründer  ist  im  Anhang  zur  Gründungserkförung  angefüfüt.

(2) Die  Gründet  beschließen  im  Rahmen  der  Gründung  der  Stiftung  Vermögen  in  Höhe  von

EUR  50.000  (in Wotten:  Euro  fünfzigtausend)  zuzuführen.  Das  Vermögen  wird  dabei

gleichermaßen  von  beiden  Gi'ündetn  aufgebracht  und  steht  der  Stiftung  zur  dauernden

Erfüllung  des Stiftungszwecks  zur  Verfügung.  Die ENERGIEPARI(  Bruck/Leiföa
GmbH  (Firmenbuchnummer  327906s)  und  der Vereiri,,Energiepatk  Btuck/Leitha"  (ZVR
587501518)  bringen  somit  jeweils  EUR  25.000  (in  Worten:  fünfundzwanzigtausend)  auf,

wobei  dieses  durch  Einzahlung  auf  das Konto  der  Energiepark  Forschungsst'ftung  zu

leisten  ist. Das  Verrnögen  dai:f  nur  gebraucht  aber  nicht  verbi:aucht  wetden,  füta die

Erffülung  des  Stiffüngszwecks  stehen  der  Stiffüng  nut'  die  Erträgnisse  dai:aus  zur
Vetfügung.

(3) Das  jewefüge  Vei:mögen  sowie  die Erträge  und  Einnahinen  der  Stifiung,  för  zufüeßende

Zuwendungen,  Subventionen  etc.,  sind  ausschließlich  für  die  St'ftungszwecke  zu

verwenden.  Eine  Widmung  des  Vermögens  sowie  Vetmögenzuwendung  an  die

Stiftungsgründer  oder  fönen  oder  dei: Stiftung  nahestehende  Personen  odet  Einrichtungen

ist ausgeschlossen, sofetn diese nicht gemäß den Bestirnmungen der SS 4a, 4b oder 4c
EStG  1988  begünstigt  sind.
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(4) Das  Stiftungsvermögen  muss  wfötend  der  gesamten  Stiftungszeit  mindestens  EUR  50.000
(in Worten:  Eui:o  fünfzigtausend)  beuagen.  Die  Gründer  bzw.  die  Organe  haben
sicherzustellen,  dass  das Stiftungsvermögen  zu keiner  Zeit  EUR  50.000  (in  Worten:  Euto
fünfzigtausend)  unterschreitet  und  in  vollem  Umfang,  sofott  rind  unbelastet  Zll):  Verfiigung
steht.

(5) Das der Stiftung gewidinete Vermögen ist fö einei: dem S 446 des Allgemeinen
Sozia1versicherungsgesetzes,  BGBl. Nr. 189/1955, entsptechenden  Att  und  Weise  zu
veranlagen.

(6) Eine  Verwendung  der  zugewendeten  Vermögenswei:te  zur  ettragsbringenden

Vermögensausstattung gemäß S 4b EStG für die Etffülung der in S 3 genannten
begünstigten  Zwecke  ist  ftühestens  nach  dem  Ablauf  der  Zuwendung  des zweitfolgenden

Kalendetjahtes zulässig. Die Stiftung liat die Ertt%e aus der Vei'walfüng der zugewendeten
Vermögenswerte zur etuagsbtingenden Vermögensausstattung gemäß S 4b EStG
spätestens rnit dem Ablauf  des dtitten Jahres nach dem Kalendei'jahr des Zuflusses füeset
Ei:tt%e aussclfüeßlich für die in S 3 angeführten begünstigten Zwecke gemäß S 4a Abs 2
EStG  zu verxvenden.  Als  Verzvendung  für  diese  Zwecke  gilt  auch  die Einstellung  von

höchstens 20o/o der jährlichen Ettr%e in eine Rücklage.

S3
Zweck  det  Stiftung

(1) Zweck  der  Stiftung  ist  die  Fotschung  und  Lehre  für  die österi:eichische  Wissenschaft  oder
Wirtschaft  auf  dem  Gebiet  der  nachlialtigen,  erneuerbaren,  klimaneutralen
Energieetzeugung,  -speicherung  rind  -verteilung.

(2) Die  Stiftung  verfolgt  ausschließlich  und  unrnittelbar  gemeirinützige  Zwecke  im  Sinne  der

SS 34 ff  Bundesabgabenordung bzw spendenbegünstigte Zweclce im Sinne von S 4a Abs 2
Z 1 EStG  und  ist  nicht  auf  Gewinn  geiichtet.

(3) Die  Umsetzung  des  Stiftungszwecks  obliegt  dem  Stiftungsvoi:stand.  Et  datf  sich

diesbezüglich  auch  weisungsge)undener  Erfüllungsgehilfen  bedienen,  wenn  votab
sichergestefü  ist,  dass  das Wii:ken  det  jeweils  beaufttagten  Ea'füllungsgefülfen  wie  das eigene

Wirken  det  Stiftung  anzusehen  ist. Die  Stiftung  muss  gegenübet  den  Erfüllungsgehilfen
weisungsbefugt  sein,  sodass  die  Rechtsfolgen  der  Handlungen  der  Etfüllungsgehilfen  det

Stiftung  zuzurechnen  sind.

(4) Dat'übet fünaus wetden die folgenden Etfordernisse der SS 39 ff  BAO erfüllt:
a) Die  Stiftung  vetfolgt  füe  in  der  Gtündungsefüärung  aufgezfölten  Zwecke

ausschließlich  und  unrnittelbai:.

b)  Die  Stiffüng  verfolgt  zu mindestens  75 o/o der  Gesamttfügkeit  gem.  "; 4a Abs  2 Z 1

EStG  1988  spendenbegünstigte  Zwecke.
c)  Die  Stiffüng  sttebt  keinen  Gewinn  an.

d)  Zufansgewinne  dürfen  ausschließIlich  zu  Erfüllung  der in der Gt'indungserklärung

festgelegten  begünstigten  Zwecke  verwendet  werden.

e) Eventuelle riicht im Sinne det' SS 34 ff. BAO begünstigte Zwecke sind den begünstigten
Zwecken  untetgeordnet  und  wetden  höchstens  im  Ausmaß  von  10  o/o der
Gesamttessoui:cen  verfolgt.

f) Die St'ftung kann zur Zweckverfolgung Erfüllungsgehilfen irn Sinne von S 40 Abs 1
BAO  heranziehen.
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g)  Die  Stiffüng  kann  teilweise  oder  zur  Gänze  füt  andete  Körperschaften  als

Erfüllungsgehilfe gem S 40 Abs I B AO tfög werden.
h)  IvJitglieder  des Stiffüngsvorstandes  und  die Gründer  d¤irfen  keine  Zuwendungen  von

der  Stiftung  erhalten,  solange  die  Stiftung  aufrecht  ist.  Für  Zuwendungen  im  Zeitprinkt

der Auflösung siehe S 14 dieset Gi'ündungsetkIlärung.
i)  Die  Stiftung  darf  niemanden  durch  Verwaltungsaufgaben,  die  dem  Zweck  der  Stiftung

fi:emd  sirid,  begünstigen.  Die  Stiftungsorgane  sind  angemessen  und  fremdüblich,

höchstens  aber  vethältnismäßig  zu  den  Stiffüngsleistungen  zu  vergüten.  Die  Höhe  der
Vergüfüng  legen  die  Gründet  bzw.  deten  Rechtsnachfolget  fest.

j)  Nach-  und  Zugi:ünder  dürfen  keine  Zuwendungen  von  det'  Stiftung  ethalten.

Ausgenomrnen  davon  sind  Zuwendungen  im  Fan der  Auflösung  der  Stiftung,  sofern

der  Nach-  und  Zugtündei:  in  diesem  Zeitprinkt  gemeinnützig  iSd BAO  und

spendenbegünstigt nach S 4a oder S 4b EStG ist.
k)  Die  Mittel  der  Stiftung  dürfen  ausschließlich  für  die begünstigten  Zwecke  vetwendet

werden.

l)  Die  Stiffüng  künn  ltittel  als Zuwendungen  an ündete  Eintichtungen  weitei:geben,  im

Ausmaß von unter lOo/o der gesamten t'füsgaben oder untet Anwendung des S 40a Z 1
BAO.

m) Die  Stiftung  kann  untet  Anwendring  von  'S 40a  Z 2 BAO  Liefei'ungen  und  Leistungen

an andere, gem. den SS 34 ff BAO begünstigte Köi'perschaften erbringen. Diese
Tfögkeit  darf  nur  im  Ausmaß  von  weniger  als 50'!/o der  Gesamttfügkeit  der  St'ftung

ausgeübt  werden.  An  den  Leistuügsempfänger  muss  eine  Verrechnung  zu  Selbstkosten
erfolgen.

n) Die Stiftung kann unter Einhaltung der Bestimmungen des S 40b BAO Geldet füt
Stipendien  und  Preise  zur  Verfügung  stellen.

o)  Allfäfüge  künftige  wittschaffüche  Geschäftsbetriebe  der  Stiftung,  iS  von

unentbehtlichen Gescbäftsbetrieben gemäß S 45 Abs 2 BAO,  dürfen rnit
abgabepfüchtigen  Bettieben  derselben  odet  fönlicher  Art  nicht  in  gtößerem  Umfang,

als dies bei Erfüllung  des Stiffüngszwecke unvermeidbar ist, iSd S 45 Abs 2 lit c) BAO
in  Wettbewerb  treten.
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Ideelle  Mittel  zut  Erteichung  des  Stiftungszweckes

(1) Zur  Ei:reichung  des gemeinnützigen  Zweckes  dienen  der  Stiftung  insbesondei:e  folgende
i deelle  Mittel:

(a) Durchfühning  von  Forschungsaufgaben
(b) Publikation  von  Forschungsergebnissen

(c) Bettieb  von  Fotschungseini:ichtungen

(d) Veimögensvei'walfüng

(e) Durchfühtung  von wissenschaffüchen Kongressen, Vottt%en, Seminaren und
Lehrvei:anstalfüngen

(f)  Koopetation  tnit  Univetsifüen,  Fachhochschulen  und  Forschungseiru'ichtungen

(g) unter Einhalfüng der Bestirnmungen des S 40b BAO die
i.  Vergabe  von  Stipendien,

ii . Vetgabe  von  Fotschungs-  und  Wissenschaftspteisen,

iii . füe Gewäfü-ung  von  Förderungen,

soweit  dessen  Zweck  die  Förderung  von:

iv.  der  Wissenschaft  dienenden  Forschungsaufgaben  sowie  von  damit
vetbundenen  wissenschaffüchen  Publikationen  und  Dokumentationen,

v.  der  Erivachsenenbildung  dienenden  Lehraufgaben,
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vi. Studierenden an Einrichtungen im Sinne des S 4a Abs. 3 Z 1 odei:3  EStG
1988  odet  an einer  Fachhochschule,

zum  Ziel  hat.

(2) Die  Entscheidung  übet  die  Vetgabe  von  Stipendien,  Forschungs-  und
Wissenschaftspreisen  sowie  die Gewförung  von  Föi:derungen  trifft  der  wissenschaftliche
Beirat.

(3) Sofern  dies  dem  Stiftungszweck  dient,  ist die  Stiftung  weitets  berechtigt,  sich an
(gemeinnützigen  oder  nicht  gemeinnützigen)  I(apitalgesellschaften  zu  betefügen.

S5
Matetielle  Mittel  zur  Etteichurig  des  Stiftungszweckes

(1) Zur  Etteichung  des gemeinnützigen  Zweckes  füenen  det  Stiffüng  insbesondete  folgende
materielle  &fittel:

(a) weitere  Zuwendungen  dei'  Gründer  (,,Nachstiftungen"),

(b) Sonstige  Zuwendungen  durch  Dritte  (,,Zustiffüngen")  oder  Gründer  (,,Nacl'istiffüng")
(c) Sachzuwendungen  dutch  Dtitte  (,,Zustiffüngen")  odet  Gtünder  (,,Naclistiftung")
(d) Spenden,  Vermächföisse,  Schenkungen  und  sonstige  Zuwendungen
(e) Subventionen  und  Fötderungen

(f) Ertt%e aus Veranstaltungen, Seminaren, Lehrgängen, wissenschaftlichen Kongressen
(g) Einnabmen  aus  dem  Betrieb  von  Forschungseintichfüngen,  Vergüfüngen  für

Fotschungsprojekte,  Veföffenfüchungen  und  Publikationen

(h) Ertt%e aus der Vermögensveizvaltung.

Iaatgestellt  wird,  dass  Dritte  dui'ch  Zuwendungen  an die  Stiftung  keinerlei  Rechte  ertverben,
insbesondere  dadutch  nicht  Gründer  wetden.

S6
Begünstigte  Personen

(1) Begünstigte  det  Stiffüng  ist  die  Allgemeinheit.

(2) Zuwendungen  aus  Mitteln  dei:  Stiffüng  können  nat'itliche  und  juristische  Petsonen
erlangen,  füe Fotschungsaktivitäten  im  vom  St'ftungszweck  etfassten  Förderungsbereich

setzen,  welche  der  Allgemeinheit  dienen.

(3) Ein  Rechtsanspruch  auf  Zuwendungen  durch  füe Stiftung  besteht  nicht.

(4) Die  Empfföger  det  Stiftungsrnittel  werden  vom  wissenschaffüchen  Beii:at  untet  Beachtung
des Stiftungszweckes  festgestellt.
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S7
Organe  der  Stiftung

Die  (rgane  der  Stiftung  sind:
a) der  Vorstand,
b)  die Rechnungspt'üfer,
c) der  wissenschaftliche  Beirat  füt  die Vergabe  von  Stipendien  und  Preisen.

S8
Votstand,  Unveteinbarkeiten  ui'id  Sondetprüfungen

(1) Der  Vo.i:stand  fühzt  die Geschäfte  der  Stiftung,  verwaltet  das Stiffüngsveimögen,  vetttitt

die Stiftung  nach  außen  und  sotgt  für  die  Erfüllung  des Stiftungszwecks.  Der  Vorstand  hat
seine Aufgaben  spatsam  und  rnit  der Soi:gfalt  eines gewissenhaften  Geschäftsleitei:s  zu

erfü&n.

(2) Bei  der  Verwaltung  des Vermögens  hat  der  Vorstand  insbesondere  darauf  zu  achten,  dass

die gesetzlichen Bestimmungen übet die Gemeinnützigkeit (insb. SS 34 ff BAO)
eingehalten  werden.

(3) Der  Votstand  besteht  aus  inindestens  zwei  und  maxirnal  drei  ÄLitgliedei'n,  die  nut

nafütliche  Personen,  nicht  aber  juristische  Personen,  sein  dürfen.  Die  etstrnalige  Bestellung
det  Ä[itglieder  des Vorstands,  des Vorsitzenden  und  dessen  Stellvertteters  erfolgt  dui:ch  die

Gründer. Die Funktionsperiode der IvJitglieder betr%t drei Jahre. Längstens dtei I\/Ionate
vor  Ablauf  der  Funktionsdauet  des  Vorstandes  haben  die  Gtünder  bzw.  deten
Rechtsnachfolget  die Vorstandsmitglieder  füi: die nächste  Funktionsperiode  zu  bestellen.
Det  Stellvetti:etei:  übetnimmt  die Aufgaben  des Vorsitzenden,  wenn  dieser  vethindert  ist.

Die Daten des Vorstandes gemäß S 7 Abs 1 Z 7 BStFG 2015 sind im Anhang zur
Gründungserklärung  angeführt.

(4) Bei  der  Auswahl  dei: Votstandsmitgliedet  ist  auf  eine einschläg'ge  entvvicklungspolitische,
wissenschaffüche  odet  kaufmännische  Qualifikation  Bedacht  zu nehmen.  Die  Mitglieder
des  Votstands  müssen  verttauenswürdig  sein.  Gtünder  bzw  deren  oi:ganschaftliche
Vettteter  können  nicht  Mitgliedet  des Stiftungsvorstands  sein.

(5) Bei Ausscheiden  eines  Mitglieds  des  Votstands  ist  dutch  die  Gtündet  bzw.  deren
Rechtsnachfolger  ein  neues  Mitglied  zu bestenen.  Sollten  die Gt'inder  nicht  existieten  und
es keirie  Rechtsnachfolger  geben,  haben  die vetbleibenden  Mitglieder  des Voi:standes  efö
neues  Vorstandsmitglied  zu bestellen  und  aus ihrer  Mitte  einen  Votsitzenden  bzw  einen

Stellvertreter  zu wählen.

(6) Die  Mitgliedet  des Vorstands  sind  unter  Beachfüng  det  Gemeinnützigkeit  angemessen  und
fremdüblich,  höchstens  aber  vei:bältnismäßig  zu den  Stiffüngsleisfüngen  zu  vergüten.  Die
Höhe  der  Vergüfüng  legen  die Gründet  bzw.  deren  Rechtsnachfolger  fest.

(7) Vot  Ablauf  der  Funktionsdauer  kann  ein  Mitglied  des Votstands  dutch  Tod,  Rücktritt  oder
Abberufüng  aus dem  Votstand  ausscheiden.  Der  Rückttitt  ist schriffüch  gegenüber  den
tesfüchen  Ivfitgliedern  des  Vorstands  zu  ei'klären.  Eine  Abbenifüng  des
Stiftungsvorstandes  dutch  die Stiffüngsbehörde  ist bei Vorliegen  der Votaussetzungen

nach S 20 Abs. 5 BStFG 2015 möglich, ansonsten ist die Abbetufung  des
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Stiftungsvorstandes  drirch  die Gründer  bzw.  deren  Rechtsnachfolger  nur  aus wichtigem
Gi:und  möglich.

(8) Beschlüsse  werden  in der  Sitzung  des Vorstandes  oder  im  schriffüchen  Weg  gefasst.  Die

Beschlussfassung  setzt  die  Zus  timmung  aller  Vorstandsinitglieder  voraus.

(9) BescMüsse  des Vorstandes  im Rahmen  von  Sitzungen  des Vorstandes  bedürfen  der

Anwesenheit von zurnindest zwei Vorstandinitgliedern. Jedem Vorstandsmitglied steht
eine  Stirnme  zu. Beschlüsse  werden  mit  einfacher  Mehrheit  gefasst.  Bei  Stirnmengleichheit

gibt  die  Stiinrne  des  Vorsitzenden  des  Vorstandes  den  Ausschlag.  Nur  bei  der

Beschlussfassung über die Anderung det Gtündungserldärung, den Jahresabschluss samt
Vetmögensbericht,  Prüfbeticht  und  Tätigkeitsbericht  sowie  im  Rahmen  det  Mitteilung

gemäß S 27 Abs 2 BStFG (Bekanntgabe von Auflösungsgründen) ist Einstiinmigkeit
erforderlich.

(10)  Der  Vorstand  tritt  jförlich  rnindestens  ein Mal  zu einer  ordenfüchen  Sitzung
zusarnmen,  init  den  Schwetpunkten  z'ius-  und  Bewettung  der  abgewickelten  Projekte  und

sonstigen  Tätigkeiten,  Auswahl  und  Beschlussfassung  bezüglich  der  neu  eingereichten
Fördei:anträge.

(1 1)  Sie witd  schriftlich  vom  Vorsitzenden  untet  Angabe  der  Tagesordnung  mindestens

drei  Wochen  vor  dem  Sitzungstermin  eföberufen.  i"iuf  Verlangen  von  rnindestens  einem
MitgIlied  hat  det  Vorsitzende  des Votstandes  schi:iffüch  binnen  füei  Wochen  unter  Angabe

der  Tagesordnung  eine  außeroi:denfüche  Sitzung  einzuberufen.

(12) Der  Votstand  kann  zu  seinen  Sitzungen  oder  zu einzelnen  Tagesotdnungspunkten

Gäste  bzw.  Auskunftspei'sonen  ohne  Stiminrecht  einladen.

(13)  Unvereinbarkeiten:  Gründet  bzw  deren  organschaffüche  Vetti'etet  dürfen  nicht  (i)

Mitglieder  des Stiftungsvorstands,  (ii) Mitglieder  anderet  Organe  der Stiffüng  und/  oder  (iii)
organschaffüche  Vertteter  in  Betefügungen  bzw  Wirtschaftsbetrieben  der  Stiffüngen  sein.

Auch  dürfen  Mitgliedet  des  Stiffüngsvoi:stands  nicht  organschaftliche  Vefüeter  in
Betefügungen  bzw  Wittschaftsbetriebe  der  Stiftung  sein.  Generell  sind  jegliche

Doppelfunktionen  und  Petsonenident'täten  itn  Stiftungsvorstand,  bei  den  Gründei:n  rind

Betefügungen  bzw  \X7ittschaftsbettieben  der  Stiftung  ausgeschlossen,  insbesondere  wenn
dies  einen  Interessenskonfükt  begründen  könnte.  Insichgeschäfte  zwischen  der  Stiftung,

dem  Stiftungsvotstand,  den Gindetn  bzw deren oi:ganschaffüche  Vertreter'n  und/odet
den  Betefügungen  bzw  Wittschaftsbeföeben  bzw  deren  organschaffüche  Verttetern
bedürfen  jedenfalls  der  vorherigen  Zustirnmung  allet  Rechnungspifer.

(14)  Sondetptüfungen:  Der  Stiftungsvotstand  ist  jederzeit  betechtigt,  die  Stiftung,  deren

Betefügungen  bzw  Wirtschaftsbettiebe  oder  einzeföe  Geschäfte,  Handlungen  oder
Untetlassungen  im  Rahmen  einer  Sonderprüfung  durch  eirien  Wirtschaftsprüfer  prüfen  zu

lassen. Iaargestellt wird, dass dieset Sonderprüfer kein fakultatives Organ nach S 7 Abs 2
Z 1 BStG  2015  ist.
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Aufgaben  des  Votstandes

(1) Det  Voi:stand  besorgt  gemäß  den  Bestimmungen  des BStFG  2015  die  Geschäfte.

(2) Die  VorstandsinitgIliedei'  sind  gegenüber  der Stiftung  füt  die  persone&,  finanzie&,
wissenschaffüche  und  organisatotische  Leitung  der  Stiffüng  verantworfüch.

(3) Der  Vorstand  hat  längstens  fünf  Monate  nach  Ende  des Geschäftsjahres  eine  Einnahmen-

Ausgabenrefönung odet einen Jahtesabschluss zu erste&n. Der Jahresabschluss unterliegt
der  Ptüfung  dei'  Rechnungsptüfet.

(4) Der Vorstand hat füe Einnahmen- Ausgabentechnung oder den Jahresabschluss an das
Stiftungs-  und  Fondsregistei:  zu  übetmittefö.

(5) Über  jede  Sitzung  des Vorstands  ist  ein  schriftliches  Protokoll  abzufassen,  aus welchem
die Tagesordnung  sowie  die jewefügen  Beschlussfassungen  hervoi:gehen.  Das  gilt  sinn-
gemäß  auch  für  schriftliche  Umlaufbeschlüsse.

S 10
Vetttetung  der  Stiftung  und  Zeichnung

(1) Die  Stiffüng  witd  nach  außen  vom  Vorstand  vertreten.

(2) Die  Mitglieder  des Votstands  sind  jeweils  selbstständig  vetttefüngsbefugt.

',, 1l

Wissenschaftlicher  Beitat  füt  die  Vergabe  von  Stipendien  und  Pteisen

(1) Der  wissenschafdiche  Beirat  entscheidet  über  die  Vergabe  von  Stipendien  oder  Preisen

gem S 4 (1) lit f der Gründungserkfü'ung.

(2) Der  ei:ste  wissenschaftliche  Beirat  setzt  sich  aus folgenden  3 Personen  zusarnmen:

1. Herr  Univ.  Prof.  DI  Dr.  Reinhatd  Haas, Weiglgasse  19/26,  1150 Wien
2. Hert  Ass.Prof.  DI  Dt.  Michael  Hatasek,  Baumeistergasse  96/  1, 1160 Wien
3. Hei:t  Ptiv.-Doz.  DI  Dr.  Christoph  Hauet,  Alszeile  66-68, 1170 Wien

(3) Der wissenschaftliche Beirat muss gemäß den Vorgaben des S 40b (2) BAO besetzt
werden.  Die  Funktionspei:iode  der  Mitglieder  des wissenschaftlichen  Beirats  bettägt  dtei

Jahre. Längstens drei Monate VOt Ablauf der Funktionsdauer der Mitglieder des
wissenschaftlichen  Beirats  haben  die  Gründer  bz-yv. deren  Rechtsnachfolget  die  Mitglieder
des  wissenschaffüchen  Beitats  füt  die  nächste  Funktionsperiode  zu  bestellen.  Bei

Ausscheiden  eines  Mitglieds  des wissenschaftlichen  Beitats  ist dutch  die Giaüridet  bzw.

deten  Rechtsnachfolger  ein  neues  NLitglied  zu  bestellen.  Sollten  die  Gi'ünder  nicht

exist'eren  und  es keine  Rechtsnachfolger  geben,  haben  die veföleibenden  Mitglieder  des

wissenschaffüchen  Beii:ats  ein  neues  Mitglied  zu  bestellen.  Vor  Ablauf  der  Funktionsdauei:

kann  ein  Mitglied  des wissenschaffüchen  Beirats  durch  Tod,  Rücktritt  odei:  Abbeiufung

aus dem  wissenschaftlichen  Beitat  ausscheiden.  Der  Rückttitt  ist  schtiffüch  gegenüber  den

resfüchen  Mitgliedern  des wissenschaffüchen  Beitaats  zu erkläten.  Eine  Abberuing  eines
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Mitglieds  des wissenschaftlichen  Beirats  durch  die Gi:ünder  bzw.  deten  Rechtsnachfolger
ist  nrit  aus wichtigem  Gtund  möglich.

(4) Der  Votsitzende  des Beii'ats  wird  mit  einfacher  Mehrheit  von  den  Mitgliedern  des Beitats
aus deren  Mitte  gewählt.

(5) Beschlüsse  des Beitats  werden  in  der  Regel  in  Sitzungen  gefasst.  Sitzungen  sind  i:egelmäßig

als  Sitzung  mit  persönlicher  Teilnahme  der  Beiratsinitglieder  abzuhalten.
Beschlussfassungen  können  aber  auf  Veranlassung  des Vorsitzenden,  insbesondete  in

Eil-,  Not-  oder  sonstigen  Ausnahmefällen,  auch  außeföalb  von  Sitzungen  schtiffüch,  per
Telefax  oder  per  E-Mail  odet  dutch  fönliche  vergleichbate  Formen  der  Beschlussfassung

erfolgen.  Für  solche  Abstimmungen  des  Beii:ats  außerhalb  von  Sitzungen  gelten  die
nachfolgenden  Regelungen  übet  die  Beschlussfassung  in  Sitzungen  sinngemäß.

(6) Det  Beirat  ist  beschlussfühig,  wenn  mehr  als die Hälfte  der  Mitglieder  des Beitats  an  der

Beschlussfassung  teiföehmen.  Die  Stimmenföalfürig  eines  Beiratsmitglieds  oder  die
Aushändigung  einer  schriffüchen  Stiinmabgabe  eines  abwesenden  Beii'atsmitglieds  dui'ch

ein  anwesendes  Beitatsmitglied  gelten  auch  als Teilnahme  an der  Beschlussfassung.  Eine

nachttägliche  Stimmabgabe  eines  bei  der  Beschlussfassung  abwesenden  Beitatsmitglieds
ist  nur  innei:halb  einet  vom  Sitzungsleitei:  bestimi'nten  Frist  möglich  und  erfotdei:t
zusätzlich  die  Zulassung  dutch  alle  anwesenden  Mitgliedei:.

(7) Beschlüsse  des Beirats  werden  mit  einfachet  l'VIehtheit  det  anwesenden  Mitglieder  gefasst,
bei  Stimmengleichheit  ist  eine  z-iveite  Abstimmung  durchzufühten,  bei  der  dem
Beiratsvorsitzenden  eine  zweite  Stirnme  zusteht.

(8) Die  NIitgliedet  des  wissenschaftlichen  Beitats  können  untet  Beachtung  der
Gemeinnützigkeit  angemessen  und  ftemdüblich,  höchstens  aber  verhältnismäßig  zu  den

Stiffüngsleisfüngen  vergütet  wetden.  Die  Höhe  der  Vergüfüng  legen  die Gründer  bzw.
deren  Rechtsnachfolgei:  fest.

S 12
Rechnungsptüfer

(1) Zwei Rechnungsprüfei: üben ihte Tätigkeit gemäß den Bestimmungen des S 20 BStFG
2015  aus. Die  Daten  det  Rechnungsprüfei:  gemäß  ( 7 Abs  1 Z 9 BStFG  2015  sind  im
Anhang  ztu  Gi'ündungserklärung  angeführt.

(2) Die  Rechnungsprüfet  werden  von  den  Gi'ündetn  bzw.  danach  vom  Stiföingskutator  für

eine Funktionsdauet von fünf  Jafüen bestellt. Eine uru'nittelbare Wiederbestellung ist nicht
zulässig.

(3) Vor  Ablauf  der  Funktionsdauer  kann  ein Rechnungspi'üfer  durch  Tod,  Rücktritt  oder

Abbei'ufung  von  seinet  Tätigkeit  ausscheiden.  Der  Rückttitt  ist  schi'iffüch  gegenüber  dem

Votstand  zu etkläten.  Eine  Abbetuing  der  Rechnungspt'ifet  durch  die Gr'ünder  bzw.

deren  Rechtsnachfolger  ist  nur  aus wichtigem  Grund  möglich.
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S 13
Geschäfts'jahr

(1) Das  Geschäftsjafü  entspricht  dem  Kalendetjahr.  Das  erste  Geschäftsjahr  beginnt  init  der
rechtskräftigen  Genelimigung  der  Stiftungsgründungserkläi'ung  durch  die Stiftungs-  und

Fondsbehörde und endet mit Ablauf des 31. Dezembers desselben Jahres. In weiterer
Folge  gilt  als Geschäftsjahr  das Kalenderjafü.

S 14
Anderung  det  Gründungsetklätung

(1) Eine  Anderung  der  Gt'ündungserkfürung  ist  möglich,  sofei:n  gesetzlich  zulässig.

(2)Die  Andetung  der  Gründungserklärung  etfolgt  über  einstimmigen  Beschluss  des

Votstandes.

S 15
Auflösung  der  Stiftung

(1) Die  Stiftung  ist  auf  unbestimmte  Zeit  errichtet  und  hat  immeizvförenden  Bestand.

(2) Die Auflösung der Stiffüng kann nur nach IVIaßgabe des S 27 BStFG 2015 erfolgen.

(3) Im  Fall  der  freiwilligen  oder  behördlichen  Auflösung  der  Stiftung  odet  bei  Wegfall  des
bisherigen  Stiffüngszweckes  ist das verbleibende  Stiftungsvermögen  arisschließlich  für

gemeinnützige Zwecke im Sinne der SS 34Vr BAO in Veföindung rnit S 4a Abs 2 Z I und
(§4a  Abs  3 Z 4 bis  6 EStG  1988  in  der  jeweils  geltenden  Fassung  zu  ver'wenden.

Btuck/Leiföa,  am 19. Dezember  2023

Energiepark  &'uc  iföa  GmbH

vertreten  durch  Mi  hael  Hannesschfüger,  MSc

Veretn  Ene Bruck/Leiföa
vertteten Herbett  Stava
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